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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen  

über die Festsetzung der Grundsteuer für das 

Kalenderjahr 2015 

 
Vom 27.05.2015 

 
 

Grundsteuerfestsetzung 
 
vorbehaltlich der Erteilung anderslautender schriftlicher Grundsteuerbescheide 2015 wird hier-
mit gemäß § 27  Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl I S. 965), zuletzt 
geändert durch Art. 30 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl I S. 2794) die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2015 in gleicher Höhe wie im Jahre 2014 festgesetzt. Für die Steuer-
schuldner treten mit dem heutigen Tage die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen heu-
te ein schriftlicher Steuerbescheid für 2015 zugegangen wäre. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monates nach seiner Bekanntgabe entweder Wi-
derspruch  eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der  
 

Stadt Memmingen 
Postfachanschrift:  Postfach 1853, 87688 Memmingen 

Hausanschrift:  Marktplatz 1, 87700 Memmingen 
 
 

 
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Augsburg (Postanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Postfach 112343, 86147 
Augsburg; Hausanschrift: Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 
Augsburg), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichtes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Memmingen) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
 
Die Klage ist bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Memmingen) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
                                                 Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22. Juni 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 390) wurde im Bereich des Kom-
munalabgabenrechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglich-
keit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.  
 
- Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist 
unzulässig. 
 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu bezahlen. 
 
 
Memmingen, 27.05.2015 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 

SVBl 2015 Seite 38 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung 

des Beteiligungsberichts der Stadt Memmingen für das Jahr 2013 

 
Vom 27. Mai 2015 

 
Die Stadt Memmingen gibt hiermit gemäß Artikel 94 Absatz 3 Satz 5 der Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 
796, Bayerische Rechtssammlung Gliederungsnummer 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 12. Mai 2015 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 82) bekannt, dass der dem 
Stadtrat in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 aufgrund Artikel 94 Absatz 3 Satz 4 Gemeindeord-
nung vorgelegte Beteiligungsbericht für das Jahr 2013 ab Montag, 1. Juni 2015 bei der Stadt 
Memmingen - Stadtkämmerei -, Schlossergasse 1, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, I. Stock, 
Zimmer 115, während der Dienststunden öffentlich ausliegt und jeder Einsicht nehmen kann. 
 
Der Beteiligungsbericht betrifft die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen in einer Rechtsform 
des Privatrechts, an der ihr mindestens der zwanzigste Teil der Anteile gehören. 
 
 
Memmingen, 27. Mai 2015 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
 

SVBl 2015 Seite 39 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit ausgefertigt, sie ist im SVBl vom 29. Mai 2015 zu 
veröffentlichen: 
 

Bekanntmachung 

über die Inkraftsetzung und die öffentliche Bereithaltung  

des Bebauungsplanes der Stadt Memmingen für das  

in der Gemarkung Memmingen gelegene Gebiet  

„Rotergasse“ (Planungsgebiet 91) 

 
Vom 27. Mai 2015 

 
1. Der Stadtrat hat am 18. Mai 2015 den Bebauungsplan der Stadt Memmingen für das 

Gebiet „Rotergasse“ (Planungsgebiet 91) in der Gemarkung Memmingen als Satzung 
beschlossen.  

 
2. Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung mit Textteil vom 12. Mai 2015, 

wurde am 27. Mai 2015 ausgefertigt. Ihm ist die am 27. Mai 2015 ausgefertigte Begrün-
dung beigegeben. Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt Teil I 
Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(Bundesgesetzblatt Teil I Seite 1748) mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung im Satzungs- und Verordnungsblatt der Stadt Memmingen in Kraft.  
 

3. Ab 29. Mai 2015 wird der Bebauungsplan nebst Begründung bei der Stadt Memmingen, 
Stadtplanungsamt, Schlossergasse 1, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, III. Stock, 
Zimmer 311, zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bereitgehalten.  
 

4. Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch wird hiermit auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von Män-
geln des Abwägungsvorganges sowie die Rechtsfolgen nach § 215 Absatz 1 Bauge-
setzbuch hingewiesen.  
 
Danach werden unbeachtlich 
 
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans,  

 
c) ein nach § 214 Absatz 2a Baugesetzbuch beachtlicher Fehler dieses im beschleunig-

ten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch aufgestellten Bebauungsplans und 
 
d) nach  § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Abwägungs-

vorgangs,  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Memmingen unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.   

 
 
Memmingen, 27. Mai 2015 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
SVBl 2015 Seite 40 
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Der Stadtrat hat am 18. Mai 2015 nachfolgende Verordnung beschlossen, die nach Ausferti-
gung hiermit bekannt gemacht wird: 
 
  

Verordnung der Stadt Memmingen 

über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung 

Steinheim (Stadt Memmingen) für die Gemeinde Heimertingen  

(Quellen Fuchsberg auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1869, 1871-1875, 1850/6 jeweils Teilflä-

chen der Gemarkung Steinheim) 

 
Vom 19. Mai 2015 

 
Die Stadt Memmingen erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. November 2015 (BGBl I S. 1724) in 
Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 und Art. 63 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66), zuletzt geändert durch §1 Nr. 363 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl S. 286) folgende Verordnung: 
 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1Zur Sicherung der Wasserversorgung der Gemeinde Heimertingen wird das in § 2 näher um-
schriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 
7 erlassen. Begünstigte der Schutzgebietsfestsetzung ist die Gemeinde Heimertingen. 
 
 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

- einem Fassungsbereich (Schutzzone I), 
- einer engeren Schutzzone (Schutzzone II), 
- einer weiteren Schutzzone (Schutzzone III. 

 
(2) 1Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang 

(Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. 2Für die genaue Grenzziehung ist der La-
geplan im Maßstab 1:5000 maßgebend, der bei der Stadt Memmingen 
-Umweltschutzverwaltung niedergelegt ist; er kann dort während der allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich ist durch die Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere 

Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§ 3 

Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
(1) Es sind 
 
 
  in der weiteren 

Schutzzone
in der engeren 

Schutzzone 
 entspricht Zone III II 
1. bei Eingriffen in den Boden und den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den 

nach Nrn. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen)
1.1 Aufschlüsse oder Veränderun-

gen der Erdoberfläche, auch 
wenn Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, vorzunehmen oder 
zu erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- und 
Tongruben, Steinbrüche, Über-
tagebergbau und Torfstiche 

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen 
der ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Geländeauf-
füllungen 

nur zulässig  
- mit dem ursprünglichen 

Erdaushub im Zuge 
von Baumaßnahmen 
und  

- sofern die Bodenaufla-
ge wiederhergestellt 
wird 

 
 
 
 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneu-
ern (ohne Nrn. 2.1 und 3.7) 

––– verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 
1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbau-

ten 
verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be-

fördern von wassergefährden-
den Stoffen zu errichten 

 
verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2, Ziffer 2, für Anla-
gen, wie sie im Rahmen 
von Haushalt und Landwirt-
schaft (max. 1 Jahresbe-
darf) üblich sind 

 
 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG 
außerhalb von Anlagen nach Nr. 
2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfris-
tige (drei Tage) Lagerung 
von Stoffen bis Wasserge-
fährdungsklasse 2 in dafür 
geeigneten, dichten Trans-
portbehältern bis zu je 50 
Liter 

 
 
 

verboten 

2.4 Abfall i.S.d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (Die Behandlung und 
Lagerung von Abfällen fällt unter 
die Nrn. 2.2 und 2.3) 

 
 

verboten 
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  in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 
 entspricht Zone III II 
2.5 genehmigungspflichtiger Umgang 

mit radioaktiven Stoffen i.S.d. 
Atomgesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung 

 
verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 

einschließlich Kleinkläranlagen zu 
errichten 

 
verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserentlas-
tungsbauwerke zu errichten 

 
verboten 

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese 
nur vorübergehend aufge-
stellt werden und mit dich-
tem Behälter ausgestattet 
sind 

 
verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 
3.5. Anlagen zur 

– Versickerung von Abwasser 
oder 

– Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen ins 
Grundwasser 

zu errichten 

 
 
 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 
von Dachflächen abfließenden 
Wassers zu errichten (auf die 
Erlaubnispflicht nach § 8 Abs. 1 
WHG i.V.m. § 1 NWFreiV wird 
hingewiesen) 

nur zulässig bei ausrei-
chender Reinigung durch 
flächenhafte Versickerung 
über den bewachsenen 
Oberboden oder gleichwerti-
ge Filteranlagen1) 

 
 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehöri-
ge Anlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig zum Ableiten 
von Abwasser, wenn die 
Dichtheit der Entwässe-
rungsanlagen vor Inbe-
triebnahme durch Druck-
probe nachgewiesen und 
wiederkehrend alle 5 Jahre 
durch Sichtprüfung und 
alle 10 Jahre durch Druck-
probe oder ein anderes 
gleichwertiges Verfahren 
überprüft wird (Durchleiten 
von außerhalb des Was-
serschutzgebietes ge-
sammeltem Abwasser 
verboten) 

 
 
verboten 

 
 
 
1) siehe ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“  
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  in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 
 entspricht Zone III II 
4. bei  Verkehrswegen,  Plätzen  mit  besonderer  Zweckbestimmung,  Hausgärten,  sonstigen 

Handlungen 
4.1 Straßen, Wege und sonstige 

Verkehrsflächen zu errichten oder 
zu erweitern 

– nur zulässig für klassifi-
zierte Straßen, wenn die 
„Richtlinien für bautech-
nische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserge-
winnungsgebieten 
(RiStWag)“ in der jeweils 
geltenden Fassung be-
achtet werden und  

- wie in Zone II 

nur zulässig 
- für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Ei-
gentümerwege und Pri-
vatwege und 

- bei breitflächigem Ver-
sickern des abfließen-
den Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
und zu erweitern 

verboten 

4.3 wassergefährdende auswaschba-
re oder auslaugbare Materialien 
(z.B. Schlacke, Teer, Imprägnier 
mittel u.ä.) zum Straßen-, Wege-, 
Eisenbahn- oder Wasserbau zu 
verwenden 

 
 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Baustof-
flager zu errichten oder zu erwei-
tern 

_____  
verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurich-
ten; Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung von 
Nr. 3.7 

 
 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten - nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über ei-
ne dichte Sammelent-
wässerung unter Be-
achtung von Nr. 3.7 

- verboten für Tontau-
benschießanlagen und 
Motorsportanlagen 

 
 
 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durchzufüh-
ren 

- nur zulässig mit ord-
nungsgemäßer Abwas-
serentsorgung und aus-
reichenden, befestigten 
Parkplätzen (wie z.B. 
bei Sportanlagen) 

- verboten für Gelände-
motorsport 

 
 
 
             verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten verboten 
4.9 Flugplätze einschließlich Sicher-

heitsflächen, Notabwurfplätze, 
militärische Anlagen und Übungs-
plätze zu errichten  

 
 

verboten 
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  in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 
 entspricht Zone III II 
4.10 Kleingartenanlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
verboten 

4.11 Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln auf Freilandflächen, die 
nicht land-, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzt werden 
(z.B. Verkehrswege, Sportanla-
gen) 

 
 

verboten 

4.12 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- 
und bedarfsgerechter Dün-
gung 

nur zulässig bei standort- 
und bedarfsgerechter Dün-
gung mit Mineraldünger 
zulässig 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern 
nur zulässig, wenn 
– kein häusliches oder 

gewerbliches Abwasser 
anfällt oder in eine dichte 
Sammelentwässerung 
eingeleitet wird unter Be-
achtung von Nr. 3.7 
und 

– die Gründungssohle min-
destens 2 m über dem 
höchsten Grundwasser-
stand liegt 

 
 
 
 
 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 
6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Düngen mit Gülle, Jauch, Fest-

mist aus Biogasanlagen, Fest-
mistkompost und seuchenhyge-
nisch bedenklichen Stoffen (z.B: 
Pansenmist) 

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organi-
schen und mineralischen Stick-
stoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

Nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und be-
darfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht  
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbaren folgen-

den Zwischen- oder Hauptfruchtanbau 
- auf Grünland vom 01.11 bis 15.02. (ausgenommen 

Festmist in Zone III) 
- auf Ackerland vom 01.10. bis 15.02. (ausgenommen 

Festmist in Zone III), bei Anbau von Wintergerste, Win-
terroggen, Winterraps, Kleegras und Triticale vom 
15.10. bis 15.02 

- auf Brachland 
6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlammhalti-
gen Düngemitteln, Fäkalschlamm 
oder Gärrest bzw. Kompost aus 
zentralen Bioabfallanlagen 

 
 

verboten 

6.4 Wildfutterplätze und Wildgatter zu 
errichten 

_______ verboten 
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  in der weiteren 

Schutzzone 
in der engeren 

Schutzzone 
 entspricht Zone III II 
6.5 Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln aus Luftfahrzeugen oder 
zur Bodenentseuchung 

 
verboten 

6.6 besondere Nutzungen im Sinne 
von Anlage 2, Ziffer 4, neu anzu-
legen oder zu erweitern 

nur Gewächshäusern mit 
geschlossenem Entwässe-
rungssystem 

 
verboten 

6.7 Rodung, Kahlschlag größer als 
3.000 m² oder eine in der Wir-
kung gleichkommende Maßnah-
me (siehe Anlage 2, Ziffer 5) 

 
nicht zulässig 

(ausgenommen bei Kalamitäten) 

6.8 Nasskonservierung von Rundholz verboten 

 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche in Abs. 1 aufgeführten Handlungen 

verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung 
und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch 
diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
 

(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 
1.3, 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung 
des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt 
ist, oder der von ihm Beauftragten. 
 

 
 

§ 4 
Befreiungen 

 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten und Beschränkungen des § 3 sowie 

von den Duldungspflichten der §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 
 

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Ne-
benbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.  
 

(3) Im Falle des Widerrufs kann die Stadt Memmingen vom Grundstückseigentümer verlan-
gen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemein-
heit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

 
 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter 
die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung der Stadt Memmingen zu dulden, sofern sie nicht 
schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtungen zu beseitigen oder zu 
ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist gemäß § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 

57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
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(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch 
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 
 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte der Stadt Memmingen zur Kontrolle der Einhaltung 
der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 

notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftrag-
te der Stadt Memmingen zu dulden. 

 
(3) Ferner haben sie das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentli-

chen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauf-
tragten zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur 
Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungs-
verordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
 
 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die 
Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forst-
wirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirt-
schaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Art. 32 BayWG i.V.m. Art. 57 
BayWG zu leisten. 
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§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 

2. eine nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen 
Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 

 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 
 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten/ Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Satzungs- und Verord-

nungsblatt der Stadt Memmingen in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Stadt Memmingen über das Wasserschutzgebiet in der 
Gemarkung Steinheim für die öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Heimertin-
gen Landkreis Unterallgäu vom 17. Januar 1990 (SVBI. 1990, S. 10) zuletzt geändert durch 
Satzung vom 28. November 2001 (SVBI. 2001, S. 197) außer Kraft. 

 
 
 
 
 
Memmingen, 19. Mai 2015 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
SVBl 2015 Seite 48 
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Anlage 2 zur Verordnung der Stadt Memmingen über das Wasserschutzgebiet in der 
Gemarkungen Steinheim (Stadt Memmingen) für die Gemeinde Heimertingen (Fuchsberg-
Quellen) vom 
 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 6 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasser-
haushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungs-
klassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)“ zu beachten.  
 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone (II) sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig. 
 
In der weiteren Schutzzone (III) sind nur zulässig: 
 
a) oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe A bis C, die in einem Auffangraum aufge-

stellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät 
ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Vo-
lumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

 
b) unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe A und B, die doppelwandig ausgeführt und 

mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind.  
 
Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS. 
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur re-
gelmäßigen Abholung (z.B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 
 

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach Maßgaben der Nr. 4.12, 

4.13, 6.3, 6.4, 6.7 und 6.8, 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten 

 
Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbrauchsanlagen über die betrieb-
lichen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt. 
 

4. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtneri-
sche Nutzungen (zu Nr. 6.6): 
 
- Weinbau 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
- Zierpflanzenanbau 
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- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
 

5. Rodung, Kahlschlag und der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nummer 6.7) 
 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockende Bäume in einem oder 
in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne das bereits ei-
ne ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaß-
nahmen auf der Freifläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 
 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch 
vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls  Freiflächenbedin-
gungen entstehen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer 
Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen. 
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten 
Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Summe überschreiten. 
 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall 
zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und 
daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist. 
 
 
 
 
Memmingen, 19. Mai 2015 
STADT MEMMINGEN 
Dr. Holzinger 
Oberbürgermeister 
SVBl 2015 Seite 51 
 

 


